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Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung über die 
öffentliche Verbreitung von Plakaten, Flug

blättern und Flugschriften 
Vom 21. Januar 1969 

Auf Grund des Art. 55 Nr. 2 der Verfassung des 
Freistaates Bayern erläßt die Bayerische Staatsregie
rung folgende Verordnung: 

§ 1 
Die Verordnung über die öffentliche Verbreitung 

von Plakaten, Flugblättern und Flugschriften vom 
7. November 1951 (BayBS I S. 359) wird aufgehoben. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1969 in Kraft. 

München, den 21. Januar 1969 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. h. c. G o p p e l 

Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Vollzug des Geset
zes zur Anpassung und Gesundung des deut
schen Steinkohlenbergbaus und der deutschen 

Steinkohlenbergbaugebiete 
Vom 21. Januar 1969 

Auf Grund der §§ 10 Abs. 2 Nr. 2, 11 Abs. 5 Nr. 2, 
14 Abs. 1 Nr. 2,16 Abs. 1, 32 Abs. 2 und 33 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzes zur Anpassung und Gesundung des deut
schen Steinkohlenbergbaus und der deutschen Stein
kohlenbergbaugebiete vom 15. Mai 1968 (BGBl. I 
S. 365) erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende 
Verordnung: 

§ 1 
Zuständige Stelle im Sinne der §§ 10 Abs. 2 Nr. 2, 

11 Abs. 5 Nr. 2, 14 Abs. 1 Nr. 2, 16 Abs. 1, 32 Abs. 2 und 
33 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Anpassung und Ge
sundung des deutschen Steinkohlenbergbaus und der 
deutschen Steinkohlenbergbaugebiete ist das Staats
ministerium für Wirtschaft und Verkehr. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1969 in Kraft. 

München, den 21. Januar 1969 
Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h. c. G o p p e l 

Verordnung 
über die Gewährung von Mehrleistungen zu 
den Geldleistungen der gesetzlichen Unfall

versicherung 
Vom 21. Januar 1969 

Auf Grund des § 765 Abs. 1 Nr. 2 der Reichsver
sicherungsordnung — RVO — erläßt die Bayerische 
Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 
Personenkreis 

Mehrleistungen zu den Geldleistungen der gesetz
lichen Unfallversicherung werden nach Maßgabe der 
§§ 2 bis 4 an die nachstehend aufgeführten Versicher
ten gewährt, soweit der Freistaat Bayern Träger der 
Unfallversicherung ist: 
a) Personen, die einem Bediensteten des Bundes oder 

des Freistaates Bayern, der sie zur Unterstützung 
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bei einer Diens thandlung heranzieht , Hilfe leisten 
(§ 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchst, b RVO); 

b) Personen, die im überört l ichen Luftschutzhilfs
dienst tä t ig sind (§ 655 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung 
mit § 539 Abs. 1 Nr. 12 RVO); 

c) Personen, die für den Freis taat Bayern eh renamt 
lich tä t ig sind, sowie Zeugen (§ 539 Abs. 1 Nr. 13 
RVO). 

§ 2 
Mehrleis tungen wäh rend einer Hei lbehandlung 

(1) Als Mehrle is tung während einer Hei lbehand
lung wird gewähr t : 

a) bei offener Hei lbehandlung der Unterschieds
bet rag zwischen dem Verletztengeld und dem Ver
dienstausfall , 

b) bei Heilanstaltspflege (§ 559 Abs. 1 RVO) der Un
terschiedsbetrag zwischen dem Verletztengeld und 
85 v. H. des Verdienstausfalls. Bei Versicherten 
ohne Angehörige im Sinne des § 186 Abs. 1 Satz 2 
RVO wird die Mehrleis tung vom Beginn der 7. Wo
che nach dem Unfall auf den Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Verletztengeld und 40 v. H. des Ver
dienstausfalls beschränkt . 

(2) Als täglicher Verdienstausfall gelten mindestens 
fünf Viertel des für den Wohnort des Verletzten be 
s t immten Ortslohnes. Die Höchstgrenze des zu berück
sichtigenden Verdienstausfalles beträgt 100 DM je 
Kalender tag . 

(3) Der Anspruch auf Mehrleis tung wird durch § 565 
Abs. 1 RVO nicht berühr t . 

(4) Besteht ein Anspruch auf Entschädigung des 
Verdienstausfalles aus anderen gesetzlichen Regelun
gen, so geht dieser Anspruch dem Anspruch auf Mehr
leistung vor. 

§ 3 
Mehrleistungen während des Bezuges einer 

Verle tz tenrente 

(1) Die Mehrleis tung zu einer Verletztenrente be 
t rägt 

a) bei Gewährung einer Vollrente 150 DM monatlich, 
b) bei Gewährung einer Teilrente 15 DM monatlich 

für je 10 v. H. Minderung der Erwerbsfähigkeit , 
für welche die Rente gewähr t wird. 

(2) Die Verle tz tenrente und die Mehrleis tung dür 
fen zusammen die in § 583 Abs. 4 RVO best immte 
Höchstgrenze nicht überschreiten. 

(3) Ein Anspruch auf Mehrleis tung zur Verletzten
rente schließt den Anspruch auf Mehrleis tung zum 
Verletztengeld in dieser Höhe aus. 

§ 4 
Mehrleis tungen im Todesfalle 

(1) Als Mehrleis tung im Todesfalle wird der Unter 
schiedsbetrag zwischen dem Sterbegeld aus der ge
setzlichen Unfallversicherung und dem Betrag in Hö
he von 5000 DM gewähr t . 

(2) Die Mehrleis tung zu den Renten der Hinterbl ie
benen bet rägt 
a) zu einer Wi twenrente oder einer Witwerrente j äh r 

lich ein Zehntel des Jahresarbei t sverdiens tes ; 
b) zu einer Rente für eine Halbwaise jährl ich ein 

Zwanzigstel , für eine Vollwaise jährlich ein Zehn
tel des Jahresarbei tsVerdienstes; 

c) zu einer Rente an Verwandte der aufsteigenden 
Linie jährlich ein Zehntel des Jahresa rbe i t sver 
dienstes. 

(3) Die Renten der Hinterbl iebenen einschließlich 
der Mehrleis tungen dürfen zusammen vier Fünftel 
des Jahresarbei tsverdienstes nicht überschreiten (§598 
Abs. 1, § 765 Abs. 2 RVO). 

§ 5 
Gemeinsame B e s t i m m u n g e n 

(1) Soweit sich a u s diesen Vorschr i f ten nichts ande
res ergibt, sind auf die Mehr l e i s t ungen die für Regel
leistungen gel tenden B e s t i m m u n g e n en t sp rechend a n 
zuwenden. 

(2) Die Mehr le i s tungen s ind besonders festzustellen. 
Beträgt eine Mehr le i s tung w e n i g e r als e ine Deutsche 
Mark monatlich, so ist sie nicht auszuzahlen . 

§ 6 
I n k r a f t t r e t e n 

(1) Diese Vero rdnung t r i t t mi t W i r k u n g v o m 1. J a 
nua r 1969 in Kraft . 

(2) Gleichzeitig t r i t t die V e r o r d n u n g ü b e r die G e 
w ä h r u n g von Mehr le i s tungen in der Unfal lvers iche
rung an Helfer im überör t l i chen Luftschutzhi l fsdienst 
vom 16. Mai 1962 (GVB1. S. 93) a u ß e r Kraf t . 

München, den 21. J a n u a r 1969 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. h. c. G o p p e l 

B e k a n n t m a c h u n g 
d e r N e u f a s s u n g d e r V e r o r d n u n g ü b e r d i e g e 
r i ch t l i che V e r t r e t u n g d e s F r e i s t a a t e s B a y e r n 

u n d ü b e r d a s A b h i l f e v e r f a h r e n 
( V e r t r e t u n g s v e r o r d n u n g — V e r t r V ) 

Vom 16. Dezember 1968 

Auf Grund des § 2 de r V e r o r d n u n g zur Ände rung 
und Ergänzung der V e r o r d n u n g ü b e r die gericht
liche Ver t re tung des F re i s t aa t e s B a y e r n u n d über 
das Abhilfeverfahren vom 12. Dezember 1968 (GVB1. 
S. 410) wi rd nachs tehend der W o r t l a u t der Verord
nung über die gerichtl iche V e r t r e t u n g des F re i 
s taates Bayern und ü b e r das Abhi l f eve r fahren (Ver
t re tungsverordnung — Ver t rV) in de r ab 1. J a n u a r 
1969 geltenden Fas sung bekann tgemach t . 

München, den 16. Dezember 1968 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
Dr. Konrad P ö h n e r , S t aa t smin i s t e r 

V e r o r d n u n g 
ü b e r d i e g e r i c h t l i c h e V e r t r e t u n g d e s F r e i 
s t a a t e s B a y e r n u n d ü b e r d a s A b h i l f e v e r f a h r e n 
( V e r t r e t u n g s v e r o r d n u n g — V e r t r V ) i n der 
F a s s u n g d e r B e k a n n t m a c h u n g v o m 16 . D e 

z e m b e r 1 9 6 8 
Auf Grund der Ar t . 43 Abs. 1 u n d 55 Nr . 2 der 

Bayerischen Verfassung vom 2. Dezember 1946 
(BayBS I S. 3), des Ar t . 2 des Gesetzes zur Ausfüh
rung der Reichszivi lprozeßordnung u n d K o n k u r s 
ordnung vom 23. F e b r u a r 1879 (BayBS III S. 143), 
des Art . 92 des Gesetzes Nr. 59 der Mi l i t ä r reg ie rung 
über Rückers ta t tung fes ts te l lbarer Vermögensgegen
s tände vom 10. N o v e m b e r 1947 (GVB1. S. 221) und 
des Art . 10 Abs. 1 des Gesetzes zur A u s f ü h r u n g des 
Sozialgerichtsgesetzes in B a y e r n (AGSGG) vom 21. De
zember 1953 (BayBS IV S. 646) in de r F a s s u n g des 
Gesetzes vom 12. N o v e m b e r 1958 (GVB1. S. 332) e r 
läßt die Bayerische S t a a t s r e g i e r u n g folgende "Ver
ordnung: 

E r s t e r A b s c h n i t t 

§ 1 
Gel tungsbere ich 

(1) Die Vorschriften dieser V e r o r d n u n g gel ten für 
die Ver t re tung des F re i s t aa t e s B a y e r n 
1. vor den ordent l ichen Ger ich ten 

a) in Verfahren de r s t re i t igen Ger ich t sba rke i t , 
b) in Konkursve r fah ren , 
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c) in Vergleichsverfahren zur Abwendung des 
Konkurses, 

d) in den in § 4 Abs. 1 geregelten besonderen Fäl
len aus dem Geschäftsbereich des Staatsmini
steriums der Justiz, 

e) in Verfahren, auf die die Vorschriften des Bun
desentschädigungsgesetzes vom 29. Juni 1956 
(BGBl. I S. 562) in seiner jeweiligen Fassung 
Anwendung finden (Entschädigungsverfahren), 

f) in Verfahren, in denen der aus einer Straftat 
dem Freistaat Bayern erwachsene, vermögens
rechtliche Anspruch im Strafverfahren geltend 
gemacht wird (§§ 403 ff. StPO); 

2. vor den Gerichten für Arbeitssachen; 
3. vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

a) in Verfahren, in denen der Freistaat Bayern 
Klage erhebt, Widerbeklagter ist oder beigela
den wird, 

b) in Rechtsstreitigkeiten nach dem Gesetz über 
das Verfahren für die Erstattung von Fehlbe
ständen an öffentlichem Vermögen (Erstattungs
gesetz) vom 18. April 1937 (RGBl. I S. 461), 

c) in Verfahren, die eine Wert-, Kosten- oder 
Entschädigungs- (Vergütungs-) Festsetzung im 
Zusammenhang mit verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren zum Gegenstand haben, soweit der 
Freistaat Bayern am Festsetzungsverfahren als 
Staatskasse beteiligt ist; 

4. vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit; 

5. vor Schiedsgerichten; 
6. in Verfahren der Zwangsvollstreckung, wenn die 

Zwangsvollstreckung für oder gegen den Freistaat 
Bayern auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde 
im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO oder auf 
Grund eines Vollstreckungstitels betrieben wird, 
der aus einem in den Nrn. 1 mit 4 bezeichneten 
gerichtlichen Verfahren (einschließlich eines 
Kostenfestsetzungsverfahrens) hervorgegangen ist 
oder wenn der Freistaat Bayern in Verfahren der 
Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung 
kraft Gesetzes Beteiligter ist; als Verfahren der 
Zwangsvollstreckung gilt auch eine gegen einen 
der genannten Titel gerichtete Vollstreckungs
gegenklage oder ein anderer mit einem Verfahren 
der Zwangsvollstreckung zusammenhängender 
Rechtsstreit, soweit sich die Anwendbarkeit der 
Vertretungsverordnung auf solche Verfahren nicht 
bereits aus den Nrn. 1 mit 4 ergibt; 

7. vor dem Bundespatentgericht. 

(2) Von den Vorschriften dieser Verordnung blei
ben unberührt 
1. Art. 21 der Bayerischen Verfassung (BayBS I S. 3), 

wonach der Präsident des Landtags den Staat in 
Rechtsstreitigkeiten der Landtagsverwaltung ver
tritt; 

2. Art. 21 des Gesetzes über den Senat in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. Februar 1966 
(GVB1. S. 99), wonach der Präsident des Senats 
den Staat in Rechtsstreitigkeiten der Senatsver
waltung vertritt; 

3. (weggefallen) 
4. die Zuständigkeit der staatlichen Forstämter in 

den in Art. 22 Abs. 3 des Forststrafgesetzes be
stimmten Fällen; 

5. die Rechte und Pflichten, die nach der Verwal
tungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBl. I 
S. 17) und der Verordnung über den Vertreter des 
öffentlichen Interesses bei den Gerichten der Ver
waltungsgerichtsbarkeit vom 23. März 1960 (GVB1. 
S. 31) den Staatsanwaltschaften bei den Verwal
tungsgerichten und beim Verwaltungsgerichtshof 
obliegen, insbesondere die Befugnis, den Staat als 
Beklagten und Widerkläger zu vertreten, soweit 

es sich nicht um die in § 1 Abs. 1 Nr. 3 Buchsta
ben b und c und § 1 Abs. 1 Nr. 6 dieser Verord
nung erwähnten Verfahren handelt; 

6. die Zuständigkeiten der Finanzämter zur Geltend
machung und Verfolgung von Abgabenforderun
gen im Konkursverfahren und im Vergleichsver
fahren zur Abwendung des Konkurses (§§ 42 ff. 
und 49 der Beitreibungsordnung vom 23. 6. 1923, 
RMinBl. S. 595) und bei Pfändung eines Steuer
erstattung^- oder Steuervergütungsanspruches 
(§ 159 Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931, 
RGBl. I S. 161); 

7. Art. 61 des Gesetzes Nr. 59 der Militärregierung 
über Rückerstattung feststellbarer Vermögens
gegenstände vom 10. November 1947 (GVB1. 
S. 221), wonach das Staatsministerium der Finan
zen den Freistaat Bayern in Rückerstattungsver
fahren vertritt. Das Staatsministerium der Finan
zen ist ermächtigt, die Vertretung in Rückerstat
tungsverfahren ganz oder teilweise auf Bezirks
finanzdirektionen zu übertragen. 

Z w e i t e r A b s c h n i t t 
Vertretung vor den ordentlichen Gerichten, den Ge
richten für Arbeitssachen und den Gerichten der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 

§ 2 
Allgemeine Vertretungsbehörden 

(1) Vor den ordentlichen Gerichten, den Gerichten 
für Arbeitssachen und den Gerichten der Verwal
tungsgerichtsbarkeit wird der Freistaat Bayern, so
weit sich aus diesem Abschnitt nichts Abweichendes 
ergibt, durch das Staatsministerium der Finanzen 
und die Bezirksfinanzdirektipnen Ansbach, Augsburg, 
München, Regensburg und Würzburg als allgemeine 
Vertretungsbehörden vertreten. Satz 1 gilt sinnge
mäß für die Vertretung des Freistaates Bayern in 
Verfahren der Zwangsvollstreckung im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 6 dieser Verordnung. 

(2) Das Staatsministerium der Finanzen ist allge
meine Vertretungsbehörde 

1. wenn Ausgangsbehörde eine oberste Staatsbehörde 
ist; 

2. in Entschädigungsverfahren (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst, e)) vor dem Bundesgerichtshof (Entschä
digungssenat) mit Ausnahme des Beschwerdever
fahrens, wenn der Freistaat Bayern Beschwerde
gegner ist. 

(3) Im übrigen sind die in Absatz 1 bezeichneten 
Bezirksfinanzdirektionen allgemeine Vertretungsbe
hörden. 

(4) Die Bezirksfinanzdirektion München ist als all
gemeine Vertretungsbehörde zuständig 

1. für alle Entschädigungsverfahren vor dem Land
gericht (Entschädigungskammer), vor dem Ober
landesgericht (Entschädigungssenat) und in Be
schwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof 
(Entschädigungssenat), wenn der Freistaat Bayern 
Beschwerdegegner ist; 

2. für alle Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Bezirks
finanzdirektion München und die Finanzämter ge
mäß § 2 der Zweiten Verordnung über die Ein
richtung der Landesfinanzbehörden in Bayern vom 
23. Dezember 1957 (GVB1. 1958 S. 1) als Ausgangs
behörden im Vollzug des Gesetzes Nr. 52 der 
Militärregierung über die Sperre und Überwa
chung von Vermögen, des Gesetzes zur Befreiung 
von Nationalsozialismus und Militarismus vom 
5. März 1946 (BayBS III S. 223) und der Einzie
hungsverordnung vom 23. November 1948 (BayBS 
III S. 237) tätig geworden sind. 
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§ 3 
ör t l iche Zuständigkeit , Ausgangsbehörde 

(1) Soweit die örtliche Zuständigkei t der Ver t r e 
tungsbehörde nicht aus § 2 folgt, bes t immt sie sich 
nach dem Sitz der Ausgangsbehörde. 

(2) Ausgangsbehörde ist die Behörde, aus deren 
Verhal ten der für oder gegen den Fre is taa t Bayern 
erhobene Anspruch hergelei tet wird. In den übr igen 
Fällen ist Ausgangsbehörde diejenige Behörde, in 
deren Zuständigkeitsbereich der geltend zu machende 
Anspruch en ts tanden ist. 

(3) Die gemäß Art . 96 des Bayerischen Beamten
gesetzes auf den Fre is taa t Bayern übergehenden 
Schadensersatzansprüche werden von den Bezirks
finanzdirektionen Ansbach, Augsburg, München, R e 
gensburg und Würzburg als Ausgangsbehörden gel
tend gemacht, ö r t l i ch zuständig ist bei Verletzung 
oder Tötung eines Beamten die nach der Belegen
hei t der Beschäftigungsdienststelle des Beamten und 
bei Verletzung oder Tötung eines Ruhes tandsbeamten 
die nach der Belegenheit der Pensionsfestsetzungs-
behörde des Ruhes tandsbeamten zuständige Bezirks
finanzdirektion. Bei akt iven Beamten der staatl ichen 
Polizei ist die Bezirksfinanzdirektion München zu
ständig. 

(4) Werden aus dem Verhal ten einer nichts taat
lichen Behörde oder Stelle Ansprüche für oder gegen 
den Freis taat Bayern hergeleitet, so ist Ausgangs
behörde die aufsichtführende staatliche Behörde. Bei 
den Univers i tä ten und der Technischen Hochschule 
München in ihrer Eigenschaft als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind Ausgangsbehörden diese 
Hochschulen in ihrer Eigenschaft als Staatsbehörden. 

§ 4 

Vert re tung des Fre is taa tes Bayern durch Jus t iz 
behörden in besonderen Fällen aus dem Geschäfts

bereich des Staa tsminis ter iums der Just iz 

(1) Der Freis taat Bayern wi rd vor den ordentlichen 
Gerichten ver t re ten 

1. in Rechtsstrei t igkeiten über Entschädigungen für 
die im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen 
Personen sowie für unschuldig erl i t tene Unte r 
suchungshaft 

durch die Staatsanwal tschaf t bei dem Ober lan
desgericht, in dessen Geschäftsbereich der Ent 
schädigungsbeschluß ergangen ist; 

2. in Verfahren, in denen der aus einer Straf ta t 
dem Fre is taa t Bayern erwachsene vermögens
rechtliche Anspruch, bei dem eine Just izbehörde 
Ausgangsbehörde ist, im Strafverfahren geltend 
gemacht w e r d e n soll (§§ 403 ff. StPO), einschließ
lich der Zwangsvol ls t reckung 

durch die zur Strafverfolgung zuständige S taa t s 
anwaltschaft ; 

3. in Verfahren, die hervorgehen 
a) aus der auf die künftige Deckung von Geld

strafen und Kosten des Verfahrens abzielenden 
Beschlagnahme einzelner Gegenstände (§ 283 
StPO) u n d aus der Vermögensbeschlagnahme 
nach den §§ 284 und 290 StPO, 

b) aus Sicherheitsleistungen nach den §§ 117 ff. 
StPO, sowie in Arres tver fahren nach § 10 
JBe i t rO 

durch die zur Strafverfolgung zuständige S taa t s 
anwaltschaft ; 

4. in Verfahren, die hervorgehen 
a) aus der zwangsweisen Bei t re ibung von Ver

mögensstrafen, die in Strafverfahren verhängt 
worden sind, und der zusammen mit ihnen e in
zuziehenden Kosten, 

b) aus der Durchführung der in Strafverfahren 
rechtskräftig angeordneten Einziehung, Ver

fal lserklärung oder Unbrauchbarmachung von 
Sachen 

durch die nach der Strafvolls treckungsord
n u n g zuständige Vollstreckungsbehörde; 

5. in Verfahren, 
a) für die nach der Jus t izbei t re ibungsordnung die 

Gerichte zuständig sind, mi t Ausnahme der in 
§ 8 Abs. 1, § 10 JBei t rO aufgeführten Ver 
fahren, 

b) die aus der zwangsweisen Bei treibung von 
Vermögensstrafen, die nicht in Strafverfahren 
verhängt worden sind, und der mit ihnen e in
zuziehenden Kosten hervorgehen, 

durch die Gerichtskasse; 

6. in Verfahren, die betreffen 
a) die Wertfestsetzung, 
b) die der Staatskasse gebührenden oder zur Las t 

fal lenden Kosten und kostenrechtlichen E n t 
schädigungen al ler Art, auch wenn E inwen
dungen nach § 8 Abs. 1 JBei t rO geltend gemacht 
werden , 

c) die Festsetzung von Kosten für oder gegen den 
Justizfiskus, 

d) die Anfechtung von Verwal tungsakten , die im 
Bereich der Jus t izverwal tung beim Vollzug von 
Kostenvorschriften ergehen, 

vor den Amts - und Landgerichten und bei 
der Anfechtung ihrer Entscheidungen auch 
vor den höheren Gerichten durch den B e 
zirksrevisor bei dem Landgericht oder bei 
dem Amtsgericht, soweit dort ein solcher b e 
stellt ist, 
im übrigen durch den Bezirksrevisor bei 
dem Oberlandesgericht; 

7. in Verfahren nach §§ 23 ff. EGGVG 
durch den Genera l s taa t sanwal t bei dem Ober 
landesgericht. 

(2) Die Vertretungsbefugnis nach Absatz 1 Nrn. 3 
bis 6 umfaßt nicht die Ver t re tung in gerichtl ichen 
Verfahren, in denen ein Schadensersatzanspruch gel
tend gemacht wird. 

(3) Das Staa tsminis ter ium der Just iz kann im Ein
zelfall die Ver t re tung selbst übernehmen oder sie 
einer anderen Behörde oder einem anderen Beamten 
seines Geschäftsbereichs über t ragen. § 15 Abs. 3 ist 
s inngemäß anzuwenden. 

§ 4a 
Ver t re tung des Freis taates Bayern in Verfahren 
kostenrechtlicher Art vor den Gerichten für Arbe i t s 

sachen 

Vor den Gerichten für Arbeitssachen wird die 
Staatskasse in Verfahren kostenrechtlicher Ar t ( ins
besondere bei der Wertfestsetzung, der Festsetzung 
von Kosten für und gegen den Fiskus, bei der Fes t 
setzung von Entschädigungen nach dem Gesetz übe r 
die Entschädigung von Zeugen und Sachvers tändigen 
und dem Gesetz über die Entschädigung der e h r e n 
amtlichen Richter) durch den Prüfungsbeamten beim 
Bayerischen Staa tsminis ter ium für Arbei t und so
ziale Fürsorge ver t re ten . 

§ 5 
Ver t re tung des Freis taates Bayern als Dri t tschuldner 

von Geldforderungen bei Forderungspfändungen 

(1) Als Dri t tschuldner von Geldforderungen wi rd 
der Freis taat Bayern bei der Zustel lung eines Pfän-
dungs- oder Uberweisungsbeschlusses (§§ 829 ff. ZPO), 
bei Zuste l lung einer Benachrichtigung nach § 845 
ZPO, sowie bei Abgabe der in § 840 ZPO vorgese
henen Erk lä rungen durch den Leiter der Kasse ve r 
treten, der die Auszahlung auf die Forderung obliegt. 

(2) Die Kasse benachrichtigt die anweisende Stelle 
von der Zustel lung. In Fällen, in denen der Rechts-
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bestand der Forderung gegen den Freis taat Bayern 
zweifelhaft ist oder sonst Bedenken gegen die A u s 
zahlung bestehen, holt die Kasse die Entscheidung 
der zuständigen Bezirksfinanzdirektion ein. Bei der 
Pfändung und Vorpfändung von Lohn- und Gehal t s 
forderungen benachrichtigt die Kasse die vorgesetzte 
Behörde des Vollstreckungsschuldners, bei Lehrkräf
ten an Volksschulen die Regierung. 

§ 6 
Vertretung des Freis taates Bayern als Dri t tschuldner 
von Ansprüchen auf Herausgabe oder Leis tung kör

perlicher Sachen bei Forderungspfändungen 

(1) Wird der Freis taat Bayern gemäß § 846 ZPO 
als Dri t tschuldner von Ansprüchen auf Herausgabe 
oder Leistung körperlicher Sachen in Anspruch ge
nommen, so wi rd er in den in § 5 Abs. 1 genannten 
Fällen ve r t r e t en : 

1. durch die Hinterlegungsstelle, w e n n die Sache 
nach der Hinter legungsordnung vom 10. März 1937 
(RGBl. I S. 285) hinter legt ist; 

2. durch die ve rwahrende Stelle in Fällen anderer 
amtlicher Verwahrung ; 

3. in allen sonstigen Fäl len durch die Behörde, aus 
deren Verhal ten der Anspruch auf Herausgabe 
oder Leistung der Sache hergeleitet wird. 

(2) Die in Absatz 1 Nrn. 1 und 3 genannten Stellen 
benachrichtigen nach Zustel lung eines Pfändungs
und Überweisungsbeschlusses oder nach Zustel lung 
der Benachrichtigung von einer bevors tehenden Pfän
dung die Stelle, bei der sich die Sache befindet, auf 
dem schnellsten Weg von der Zustel lung; in den Fä l 
len des Absatzes 1 Nr. 2 ist die Stelle zu benachrich
tigen, die über die For tdauer der amtlichen Ve rwah
rung zu entscheiden hat . 

§ 6a 

Vertretung in Fällen der Beiladung in Verwal tungs
rechtsstreit igkeiten wegen Ausgleichs einer Wehr
dienstbeschädigung oder Ers ta t tung von Sachschäden 

und besonderen Aufwendungen 

Wird der Freis taat Bayern in Verwal tungsrechts
streit igkeiten wegen Ausgleichs einer Wehrdiens t 
beschädigung oder wegen Ers ta t tung von Sachschä
den und besonderen Aufwendungen (§§ 85, 86 des 
Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung vom 
20. Februar 1967, BGBl. I S. 202) beigeladen, so wird 
er durch das Landesversorgungsamt ver t re ten. 

D r i t t e r A b s c h n i t t 

Vert re tung vor den Gerichten der Sozial
gerichtsbarkeit 

§ 7 
Allgemeine Ver t re tungsbehörden 

(1) In Verfahren vor den Gerichten der Sozial
gerichtsbarkeit wi rd der Freis taat Bayern u n b e 
schadet der §§ 7a bis 12 dieser Verordnung, durch 
die in § 2 Abs. 1 bezeichneten Bezirksfinanzdirek
tionen als al lgemeine Ver t re tungsbehörden ver t re ten . 
Örtlich zuständig ist die Bezirksfinanzdirektion, in 
deren Bezirk die Ausgangsbehörde ihren Sitz hat . 

(2) In den in Absatz 1 bezeichneten Streit igkeiten, 
die beim Bayerischen Landessozialgericht und beim 
Bundessozialgericht anhängig sind, w i rd der Fre i 
staat Bayern durch die Bezirksfinanzdirektion Mün
chen als al lgemeine Ver t re tungsbehörde ver t re ten ; 
zur Einlegung von Rechtsmitteln sind auch die übr i 
gen Bezirksfinanzdirektionen ermächtigt . 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten s inngemäß für die 
Ver t re tung des Freis taates Bayern in Verfahren der 
Zwangsvollstreckung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 
dieser Verordnung. 

§ 7a 

Ver t re tung des Freis taates Bayern in Verfahren 
kostenrechtlicher Ar t 

In Verfahren kostenrechtlicher Art (insbesondere 
bei der Festsetzung der Entschädigungen nach dem 
Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachvers tändigen und nach dem Gesetz über die 
Entschädigung der ehrenamtl ichen Richter) wird die 
Staatskasse durch den Prüfungsbeamten beim Baye
rischen Landessozialgericht ver t re ten . 

§ 8 

Ver t re tung in Strei t igkeiten nach § 54 des Sozial
gerichtsgesetzes 

(1) In den in § 54 Abs. 1 und 2 des Sozialgerichts
gesetzes bezeichneten Strei t igkeiten wi rd der F re i 
s taa t Bayern, unbeschadet der §§ 9 bis 12 dieser Ver 
ordnung, durch die Behörde ver t re ten , die den a n 
gefochtenen Verwal tungsakt erlassen ha t oder von 
der der Erlaß eines Verwal tungsakts begehr t wird. 

(2) In den in § 54 Abs. 3 des Sozialgerichtsgeset
zes bezeichneten Strei t igkeiten wi rd der Freis taat 
Bayern durch die Aufsichtsbehörde ver t re ten, die die 
Anordnung erlassen hat . 

(3) Die zuständige oberste Staa tsbehörde kann im 
Einzelfall die Ver t re tung selbst übe rnehmen oder 
einer anderen Behörde ihres Geschäftsbereichs über 
t ragen. § 15 Abs. 3 ist s inngemäß anzuwenden. 

§ 9 

Ver t re tung in Strei t igkei ten in Angelegenheiten des 
Landesentschädigungsamtes 

In Angelegenheiten des Landesentschädigungsamtes , 
die die Wiedergutmachung betreffen, wi rd der F re i 
s taat Bayern durch die Bezirksfinanzdirektion Mün
chen vertreten. 

§ 10 
(weggefallen) 

§ 11 

Ver t re tung in Strei t igkeiten in Angelegenheiten der 
Staatlichen Ausführungbehörde für 

Unfallversicherung 

In Angelegenheiten der Staatl ichen Ausführungs
behörde für Unfallversicherung wird der Freis taat 
Bayern durch diese Behörde ver t re ten . 

§ 12 

Ver t re tung in Angelegenhei ten der 
Kriegsopfer- und Soldatenversorgung 

In Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung 
(§ 71 Abs. 5 des Sozialgerichtsgesetzes) und in A n 
gelegenheiten des Dri t ten Teils des Soldatenversor
gungsgesetzes mit Ausnahme seiner §§ 85 und 86 
wird der Freis taat Bayern durch das Landesversor
gungsamt vertreten. 

§ 13 

Ver t re tung in Fällen der Bei ladung nach § 75 
des Sozialgerichtsgesetzes 

Im Falle der Bei ladung des Freis taates Bayern 
nach § 75 des Sozialgerichtsgesetzes gelten die §§ 7 
bis 12 entsprechend. 

V i e r t e r A b s c h n i t t 

§ 14 
Ver t re tung vor Schiedsgerichten 

In schiedsgerichtlichen Verfahren wi rd der Fre i 
s taat Bayern durch die Behörde ver t re ten, die zur 
gerichtlichen Ver t re tung berufen wäre , w e n n eine 
schiedsgerichtliche Zuständigkei t nicht gegeben wäre . 
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F ü n f t e r A b s c h n i t t 

§ 15 
Übernahme und Über t ragung der Ver t re tung 

(1) Soweit nach dieser Verordnung eine Bezirks
finanzdirektion Ver t re tungsbehörde ist, kann das 
S taa t smin is te r ium der Finanzen die Ver t re tung im 
Einzelfall übe rnehmen oder einer anderen Behörde 
über t ragen . Einer obersten Staatsbehörde darf die 
Ver t r e tung n u r mi t ihrer Zus t immung über t ragen 
we rden . 

(2) Soweit nach dieser Verordnung das S taa tsmini 
s t e r ium der Finanzen Ver t re tungsbehörde ist, gilt 
Absa tz 1 für die Über t ragung der Ver t re tung en t 
sprechend. Ist eine oberste Staatsbehörde Ausgangs
behörde , so bedarf die Über t ragung ihrer Zus t im
m u n g . 

(3) Wird die Ver t re tung nach den Absätzen 1 und 2 
ü b e r n o m m e n oder über t ragen , so sind hiervon die 
nach dieser Verordnung zuständige Ver t re tungs
behörde , die an dem Verfahren Beteiligten und, 
w e n n ein Rechtsstreit berei ts anhängig ist, auch das 
Gericht zu verständigen. 

S e c h s t e r A b s c h n i t t 1 

Abhilfeverfahren 

§ 16 
Die gesetzliche Grundlage 

(1) Nach Art. 2 des Gesetzes zur Ausführung der 
Reichs-Zivi lprozeßordnung und Konkursordnung 
vom 23. Februa r 1879 (BayBS III S. 143) können An
sprüche gegen den Fre is taa t Bayern vor den o rden t 
lichen Gerichten und den Gerichten für Arbei ts 
sachen erst dann verfolgt werden, wenn der Betei
l igte sich an die zunächst zuständige höhere Verwal 
tungss te l le um Abhilfe gewendet und entweder einen 
abschlägigen oder innerhalb sechs Wochen keinen 
Bescheid erhal ten hat . 

(2) Eines Abhilfeverfahrens bedarf es nicht 
1. bei einem Ant rag auf Er laß einer einstweiligen 

Verfügung (Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes); 
2. w e n n Ausgangsbehörde eine oberste S taa t s 

behörde ist; 
3. in den Fällen, in denen der Präs ident des Land 

tags oder der Präs ident des Senats den Staat ver 
t r i t t (§ 1 Abs. 2 Nrn. 1 und 2); 

4. bei Rechtsstreit igkeiten nach §§ 3 und 11 des K ü n 
digungsschutzgesetzes vom 10. August 1951 
(BGBl. I S . 499); 

5. be i Rechtsstrei t igkeiten über Entschädigungen für 
die im Wiederaufnahmeverfahren freigesproche
n e n Personen sowie für unschuldig erl i t tene U n 
tersuchungshaf t (§ 4 Abs. 1 Nr. 1); 

6. bei Rechtsstreit igkeiten, in denen nicht ein A n 
spruch gegen den Freis taat Bayern gerichtlich ve r 
folgt, sondern ein vom Freis taat Bayern erhobener 
Anspruch abgewehr t wird , z. B. durch Widerklage; 

7. bei Beweissicherungsanträgen (§§ 485 ff. ZPO). 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 beteiligt die 

Ausgangsbehörde das Staa tsminis ter ium der F inan 
zen a n etwaigen außergerichtl ichen Vergleichsver
hand lungen ; § 17 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 17 
Abhilfegesuch, Abhilfebehörde und Abhilfebescheid 

(1) Ansprüche gegen den Freis taat Bayern, über 
die eine gütliche Einigung nicht erzielt werden 
k o n n t e und die gerichtlich verfolgt werden sollen, 
s ind vorher zur Durchführung des Abhilfeverfah-
r ens durch ein bei der Ausgangsbehörde einzurei
chendes Abhilfegesuch geltend zu machen. Das A b 
hilfegesuch soll schriftlich in doppelter Fer t igung 
eingereicht oder zu Protokoll der Ausgangsbehörde 
e r k l ä r t werden, einen bes t immten An t rag en tha l ten 
u n d die anspruchsbegründeten Tatsachen angeben. 

(2) Die Ausgangsbehörde bestät igt den Eingang 
des Abhilfegesuchs. Die Bestä t igung ha t eine B e 
lehrung da rübe r zu enthal ten, daß nach Art . 2 des 
Ausführungsgesetzes zur Reichs-Zivi lprozeßordnung 
und Konkurso rdnung der gel tend gemachte A n 
spruch erst dann gerichtlich verfolgt werden kann , 
wenn der Antragste l ler einen abschlägigen oder in 
nerha lb sechs Wochen seit Eingang des Gesuchs ke i 
nen Bescheid erhal ten ha t ; diese Belehrung k a n n 
unterbleiben, w e n n die Ausgangsbehörde den A n 
tragstel ler berei ts bei einer mündlichen oder schrift
lichen Ablehnung des geltend gemachten Anspruchs 
entsprechend belehr t hat . Die Ausgangsbehörde hat , 
sofern sie nicht dem Anspruch im Rahmen ihrer Z u 
ständigkei t s tat tgibt , un t e r Beifügung der e r forder 
lichen Unter lagen das Abhilfegesuch binnen zwei 
Wochen seit Eingang un te r e ingehender Bericht
e r s ta t tung zur Sach- und Rechtslage der zunächst 
vorgesetzten Verwal tungsbehörde (Abhilfebehörde) 
vorzulegen. 

(3) Die Abhilfebehörde entscheidet über das A b 
hilfegesuch nach Beteiligung der zuständigen Ver 
t re tungsbehörde oder, wenn die Abhilfebehörde eine 
oberste S taa tsbehörde ist, nach Beteil igung des 
Staa tsminis ter iums der Finanzen. Die Beteil igung 
k a n n unterble iben in rechtlich einfach gelagerten 
Fällen, deren St re i twer t 3000 DM nicht übersteigt . 

(4) Der Bescheid der Abhilfebehörde (Abhilfe
bescheid) ist zu begründen. Ablehnende Bescheide 
haben eine Belehrung darüber zu enthal ten, welche 
Behörde den Freis taat Bayern bei der gerichtlichen 
Gel tendmachung des abgelehnten Anspruchs ver t r i t t . 
Die Abhilfebehörde übersendet eine Zweitschrift des 
Abhilfebescheids der zuständigen Ver t re tungs 
behörde. 

(5) Ist die Ausgangsbehörde ausnahmsweise nicht 
in der Lage, b innen zwei Wochen seit Eingang des 
Abhilfegesuchs einen abschließenden Bericht zu e r 
s tat ten (Absatz 2 Satz 3), so ers ta t te t sie der Abhilfe
behörde einen Zwischenbericht. Kann die Entschei
dung der Abhilfebehörde nicht binnen 6 Wochen seit 
Einreichung des Gesuches ergehen, so erteilt die A b 
hilfebehörde dem Antragste l ler einen Zwischen
bescheid. 

(6) Wird das Abhilfegesuch unmi t te lbar bei der 
Abhilfebehörde eingereicht, so trifft diese die in A b 
satz 2 Satz 1 und 2 genannten Maßnahmen und über 
sendet das Gesuch der Ausgangsbehörde mit dem Er 
suchen, nach Absatz 2 Satz 3 zu verfahren. 

S i e b e n t e r A b s c h n i t t 
Übergangs- und Schlußbest immungen 

§ 18D 
§ 19 2) 

Inkraf t t re ten und Aufhebung von Vorschriften 
(1) Diese Verordnung t r i t t am 1. April 1959 in 

Kraft . Auf Abhilfeverfahren und gerichtliche Ver 
fahren, die bis zu diesem Zei tpunkt anhängig gewor
den sind, bleiben bis zu ihrem Abschluß die b i sher i 
gen Vorschriften anwendbar . 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 2 t re ten mit 
Wirkung vom 1. Apri l 1959 außer Kraf t : 
1. die Bekann tmachung über die Ver t re tung des 

Bayerischen Staates als Dri t tschuldner bei Forde -

') Nicht abgedruckt. Durch § 18 wurde die — inzwischen 
aufgehobene — Verordnung über das Verfahren in Dienst
unfallsachen vom 24. Juli 1956 geändert. 

') Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verord
nung in der ursprünglichen Fassung vom 18. Februar 1959 
(GVB1. S. 97), neu bekanntgemacht am 24. März 1960 (GVB1. 
S. 33, ber S. 242). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der spä
teren Änderungen ergibt sich aus dem Inkrafttreten des § 9 
der Verordnung über Aufgaben und Zuständigkeiten der 
Pensionsfestsetzungsbehörden und Pensionskassen des Frei
staates Bayern (Pensions-Behörden-Verordnung) vom 5. März 
1963 (GVB1. S. 35), des Art. 35 des Forststrafgesetzes (FoStG) 
vom 9. Juli 1965 (GVBl.'S. 117) sowie des § 12 Abs. 2 Nr. 5 der 
Verordnung über die Staatliche Ausführungfibehörde für 
Unfallversicherung vom 19. Dezember 1967 (GVB1. 1968 S. 2). 
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rungspfändungeh vom 11. November 1933 (BayBS 
III S. 597); 

2. die Verordnung über die Ver t re tung des Bayer i 
schen Staa tes in bürgerl ichen Rechtsstrei t igkeiten 
und in Parteis t re i t igkei ten der Verwal tungs 
gerichtsbarkeit sowie über das Abhilfeverfahren 
vom 8. August 1950 (BayBS III S. 594); 

3. die Bekanntmachung über die Über t r agung von 
Aufgaben an das Bayerische Landesamt für Ver
mögensverwal tung und Wiedergutmachung vom 
2. Oktober 1950 (BayBS II I S. 593) in der Fassung 
des § 4 Abs. 2 der Zwei ten Verordnung über die 
Einrichtung der Landesfinanzbehörden in Bayern 
vom 23. Dezember 1957 (GVB1. 1958 S. 1); 

4. die Verordnung über die Ver t re tung des Baye
rischen Staa tes in Verfahren über vermögens
rechtliche Ansprüche aus dem Beamtenverhä l tn is 
vom 17. September 1951 (BayBS III S. 596); 

5. die Verordnung über die Ver t re tung des Fre is taa
tes Bayern vor den Gerichten der Sozialgerichts
barkei t vom 29. März 1954 (BayBS III S. 597); 

6. die Verordnung über die Ver t re tung des Fre is taa
tes Bayern im Geschäftsbereich des Staa tsminis te
r iums der Justiz vom 30. November 1956 (BayBS 
III S. 212) in der Fassung der Verordnung vom 
22. Feb rua r 1958 (GVB1. S. 30), ausgenommen 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Satz 1, die als §§ 1 und 2 auf
rechterhal ten bleiben; 

7. § 5 der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Organisat ion und Zuständigkei t der Ent 
schädigungsorgane und über das Verwal tungsver 
fahren vor den Entschädigungsbehörden (Organi
sa t ionsverordnung — OVO — BEG/56) vom 28. De
zember 1956 (GVB1. 1957 S. 2); 

8. Ziff. 5 der Bekanntmachung zum Vollzug des Er 
stattungsgesetzes im Bereich der bayerischen Lan 
desverwal tung vom 29. Jun i 1938 (BayBS III S. 417). 

V e r o r d n u n g 
zur Ä n d e r u n g d e r V e r o r d n u n g ü b e r d i e E r 
h e b u n g v o n B e n u t z u n g s g e b ü h r e n a n d e r H o c h 

s c h u l e für F e r n s e h e n u n d F i l m in M ü n c h e n 
Vom 17. Dezember 1968 

Auf Grund der Art . 25 Abs. 1 Nr. 1 und 26 Abs. 2 
des Kostengesetzes (KG) vom 17. Dezember 1956 
(BayBS III S. 442) und des § 1 Abs. 2 Buchst, a) der 
Kostenverwal tungsordnung (KVwO) vom 29. Novem
ber 1960 (GVB1. S. 275) erlassen die Bayerischen 
Staatsminister ien für Unterr icht und Kul tus und der 
Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 
Die Verordnung über die Erhebung von Benut 

zungsgebühren an der Hochschule für Fernsehen und 
Film in München vom 6. November 1967 (GVB1. S. 476) 
wird wie folgt geänder t : 
§ 1 Abs. 1 Buchst, b) erhäl t folgende Fassung: 

,,b) von den Gasts tudierenden bei DM 
bis zu 4 Wochenstunden 50,— 
5 und 6 Wochenstunden 75,—• 
7 und 8 Wochenstunden 100,— 
9 und 10 Wochenstunden 125,— 
11 und mehr Wochenstunden 150,—" 

§ 2 
Diese Verordnung t r i t t mit Wirkung vom 1. Ok to 

ber 1968 in Kraft . 

München, den 17. Dezember 1968 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwig H u b e r , S taa tsminis ter 

Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen 

Dr. Konrad P ö h n e r , S taa tsminis ter 

V e r o r d n u n g 
ü b e r G e b ü h r e n f ü r d i e P r ü f u n g v o n 

S p r e n g m e i s t e r n 
Vom 19. Dezember 1968 

Auf Grund des Art . 25 Abs. 1 Nr. 1 des Kos ten 
gesetzes vom 17. Dezember 1956 (BayBS III S. 442) 
erlassen die Bayerischen Staatsminis ter ien des I n 
nern, für Arbeit und soziale Fürsorge und für W i r t 
schaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem B a y e 
rischen Staatsminis ter ium der Finanzen folgende 
Verordnung: 

§ 1 
Gebühren und Auslagen für Sprengmeis ter 

prüfungen 

(1) Fü r die Abnahme der Sprengmeis terprüfungen 
einschließlich der Mittei lung des Prüfungsergebnis
ses oder der Ertei lung des Prüfungszeugnisses w e r 
den folgende Gebühren erhoben: 
a) für Sprengmeister im Hochbauge

werbe (für Sprengaufgaben an Bau
werken über und in der Erde) . . . 50,— DM 

b) für Sprengmeis ter im S te inbruch-und 
Tiefbaugewerbe (für Bodenlocke-
rungs - und Felssprengungen) . . . 40,— DM 

c) für Sprengmeis ter im landwirtschaft
lichen Kul tursprengen (einschließlich 
Stocksprengarbeiten und Sprengung 
von kleineren Findlingen) 25,— DM. 

(2) Neben den Gebühren werden keine Aus lagen 
erhoben. 

§ 2 
Gebühren und Auslagen für vorläufige 

Einzelprüfungen 
(1) Fü r die Abnahme einer vorläufigen Einze lprü

fung für Sprengmeister einschließlich der Er te i lung 
einer vorläufigen Prüfungsbescheinigung w e r d e n 
folgende Gebühren erhoben: 
a) für Sprengmeister im Hochbauge

werbe (für Sprengaufgaben an Bau 
werken über und in der Erde) . . . 30,— DM 

b) für Sprengmeis ter im Steinbruch- und 
Tiefbaugewerbe (für Bodenlocke-
rungs - und Felssprengungen) . . . 20,— DM 

c) für Sprengmeister im landwir tschaf t 
lichen Kul tursprengen (einschließlich 
Stocksprengarbeiten und Sprengung 
von kleineren Findlingen) 10,— DM. 

(2) Neben den Gebühren werden keine Aus lagen 
erhoben. 

§ 3 
Einzahlung der Gebühren 

Die Gebühren sind im Fall des § 1 vor Beginn des 
Prüfungskurses , im Fall des § 2 vor der vorläufigen 
Einzelprüfung bei der Amtskasse des Gewerbeauf
sichtsamtes einzuzahlen. 

§ 4 
Inkraf t t re ten 

Die Gebührenordnung für die Prüfung von 
Sprengmeis tern t r i t t am 1. J a n u a r 1969 in Kraf t . 
Gleichzeitig t r i t t die Verordnung über Gebühren für 
die Prüfung von Sprengmeis tern vom 21. November 
1958 (GVB1. S. 349) außer Kraft . 

München, den 19. Dezember 1968 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. Bruno M e r k , S taa tsminis ter 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und soziale Fürsorge 

Dr. Fritz P i r k 1 , S taa tsminis te r 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Dr. Otto S c h e d 1, S taa tsminis ter 
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Verordnung 
zur Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für Juristen (JAPO) 
Vom 23. Dezember 1968 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 2, des Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 zweiter Halbsatz und des Art. 117 Abs. 3 des 
Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1966 
(GVBl. 1967 S. 153) erlassen das Staatsministerium 
der Justiz, das Staatsministerium des Innern, das 
Staatsministerium der Finanzen, das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus, das Staatsministe
rium für Arbeit und soziale Fürsorge und das 
Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Landespersonalausschuß 
folgende Verordnung: 

§ 1 
§ 51 Abs. 4 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung für Juristen (JAPO) vom 18. März 1966 
(GVBl. S. 120) wird wie folgt neu gefaßt: 

„Im Steuerrecht können Aufgaben aus folgenden 
Gebieten gestellt werden: Allgemeines Steuer
recht, steuerliches Verfahrensrecht einschließlich 
der Finanzgerichtsbarkeit, Straf-, Strafverfahrens
und Vollstreckungsrecht, Steueranpassungsgesetz 
sowie die Grundzüge folgender Rechtsgebiete: 
Einkommen- und Körperschaftsteuer, Umsatz
steuer, Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer." 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 

1968 in Kraft. 
München, den 23. Dezember 1968 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 
i. V. B a u e r , Staatssekretär 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. M e r k , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
i. V. J a u m a n n , Staatssekretär 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. H u b e r , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und soziale Fürsorge 

Dr. P i r k 1, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 
Dr. S c h e d l , Staatsminister 

Verordnung 
über die Zuständigkeit für die Festsetzung des 
Besoldungsdienstalters, der Dienstbezüge und 
der Beihilfen im Geschäftsbereich des Staats

ministeriums des Innern 
Vom 30. Dezember 1968 

Auf Grund der Art. 4 Abs. 1 Satz 2, 37 Satz 2 und 
47 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
in der Neufassung vom 16. Juli 1965 (GVBl. S. 157), 
zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Neure
gelung des Bayerischen Besoldungsrechts vom 12. 
Juli 1968 (GVBl. S. 215), erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
folgende Verordnung: 

§ 1 
Die Befugnis, das Besoldungsdienstalter und die 

Dienstbezüge festzusetzen, wird übertragen 

1. dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs 
für die Richter und Beamten des Verwaltungs

gerichtshofs, 
für die Beamten der Staatsanwaltschaft beim 

Verwaltungsgerichtshof; 

2. den Präsidenten der Verwaltungsgerichte 
für die Richter und Beamten der Verwaltungs

gerichte, 
für die Beamten der Staatsanwaltschaften bei den 

Verwaltungsgerichten; 
3. den Regierungen 

für ihre Beamten 
und die Beamten der ihnen nachgeordneten Be

hörden der staatlichen inneren Verwaltung, 
der Feuerwehrschulen, 
der Bakteriologischen und der Chemischen Unter

suchungsanstalten, 
der Außenstellen der Landeshafenverwaltung 

(Hafenverwaltungen); 
4. a) der Regierung von Oberbayern außerdem 

für die Beamten 
des Landesaufstellungsstabes, des Zentral
lagers und 
der Landesausbildungsstätte Bayern 

für den Luftschutzhilfsdienst, 
der Landesstelle für Naturschutz, 
des Landesamts für Feuerschutz, 
der Landesimpfanstalt, 
der Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, 
des Wirtschaftsbetriebes „Landeskraftwerke"; 

b) der Regierung von Mittelfranken außerdem 
für die Beamten 
der Staatlichen Veterinäruntersuchungsanstalt 

Nürnberg; 
5. den Landpolizeidirektionen 

für die Beamten der Landpolizei; 
6. der Direktion der Grenzpolizei 

für die Beamten der Grenzpolizei; 
7. der Direktion der Bereitschaftspolizei 

für die Beamten der Bereitschaftspolizei; 
8. dem Statistischen Landesamt, 

der Versicherungskammer, 
dem Landesamt für Verfassungsschutz, 
dem Landeskriminalamt, 
der Polizeischule, 
dem Polizeiverwaltungsamt, 
der Landesstelle für Gewässerkunde, 
dem Landesamt für Wasserversorgung und 

Gewässerschutz, 
den Autobahnbauämtern, 
für ihre Beamten. 

§ 2 
(1) Die Befugnis, die Beihilfen festzusetzen, wird 

übertragen 
1. dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs 

für die Richter und Beamten des Verwaltungs
gerichtshofs, 

- für die Beamten der Staatsanwaltschaft beim 
Verwaltungsgerichtshof; 

2. den Präsidenten der Verwaltungsgerichte 
für die Richter und Beamten der Verwaltungs

gerichte, 
für die Beamten der Staatsanwaltschaften bei den 

Verwaltungsgerichten; 
3. den Regierungen 

für ihre Beamten 
und die Beamten der ihnen nachgeordneten 

Behörden der staatlichen inneren Verwaltung, 
der Feuerwehrschulen, 
der Bakteriologischen und der Chemischen Unter

suchungsanstalten, 
der Außenstellen der Landeshafenverwaltung 

(Hafenverwaltungen); 
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4. a) der Regierung von Oberbayern außerdem 
für die Beamten 
des Landesaufs te l lungsstabes , des Zentral lagers 

u n d der Landesausbi ldungss tä t te Bayern 
für den Luftschutzhilfsdienst, 

de r Landess te l le für Naturschutz, 
des Landesamts für Feuerschutz, 
der Landes impfans ta l t , 
de r Landesans ta l t für Tierseuchenbekämpfung, 
des Wirtschaftsbetr iebes „Landeskraf twerke"; 

b) der Regierung von Mit telfranken außerdem 
für die Beamten 
de r Staat l ichen Veter inäruntersuchungsansta l t 

N ü r n b e r g ; 

5. dem Pol ize iverwal tungsamt 
für se ine Beamten und die Beamten 
der Landpolizei , 
de r Grenzpolizei , 
der Bereitschaftspolizei, 
des Landeskr imina lamtes , -
der Polizeischule; 

6. dem Stat is t ischen Landesamt, 
der Vers icherungskammer , 
dem L a n d e s a m t für Verfassungsschutz, 
der Landess te l le für Gewässerkunde, 
dem Landesamt für Wasserversorgung und 

Gewässerschutz , 
den Au tobahnbauämte rn , 
für ih re Beamten. 

(2) Die Befugnis, Beihilfen festzusetzen, gilt auch 
für die Angestel l ten, Arbeiter, Lehrl inge (Verwal-
tungs- , Angeste l l ten- und Handwerkslehr l inge) und 
Diens tanfänger der in Absatz 1 genannten Behörden 
und Stel len. 

§ 3 

(1) Das Staa tsminis te r ium des Innern setzt fest 

a) d a s Besoldungsdiensta l ter und die Dienstbezüge 
für die Lei ter der in § 1 für zuständig erklär ten 
Behörden , für den Präs identen des Verwal tungs 
gerichtshofs, die Präs identen der Verwal tungsge
r ichte u n d für den Genera ls taa tsanwal t beim 
Verwaltungsgerichtshof; 

b) die Beihi lfen 

für die Lei ter der in § 2 für zuständig e rk lä r ten 
Behörden , für die Leiter der übrigen dem S taa t s -
minis ter iurn des Innern unmi t te lbar nachgeordne
t en Behörden der Polizei, für den Präs identen des 
Verwal tungsger ichtshofs und für den Genera l 
s t a a t s a n w a l t beim Verwaltungsgerichtshof. 

(2) Die Beihilfen für die Präs identen der Verwal 
tungsger ichte werden vom Präs identen des Verwal 
tungsger ichtshofs festgesetzt. 

(3) Die Dienstbezüge und die Beihilfen für die Be
amten des Landesamtes für Feuerschutz, der Feuer 
wehrschulen , der Außenstel len der Landeshafenver
w a l t u n g (Hafenverwal tungen) und des Wirtschafts
bet r iebes „Landeskraf twerke" werden von diesen 
Behörden und Stellen angewiesen. 

8 4 

Die Zus tändigkei t der Bezirksfinanzdirektionen 
für die Festsetzung des örtlichen Mietwertes der 
Diens twohnungen und der Diens twohhungsvergü-
tung bleibt unberühr t . 

§ 5 

(1) Diese Verordnung t r i t t mit Wirkung vom 1. J a 
n u a r 1969 in Kraft . 

(2) Die Vero rdnung über die Zuständigkei t für die 
Fes tse tzung des Besoldungsdienstal ters, der Dienst
bezüge und der Beihilfen im Geschäftsbereich des 

Staatsminis ter iums des Innern vom 19. Jul i 1965 
(GVB1. S. 219) wi rd mi t Ablauf des 31. Dezember 1968 
aufgehoben. 

München, den 30. Dezember 1968 

Bayer. Staatsministerium des Innern 
I. V. F i n k , S taa tssekre tär 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über Zuständig

keiten in der Sozialgerichtsbarkeit 
Vom 16. Januar 1969 

Auf Grund des § 10 Abs. 3 Satz 1 des Sozial
gerichtsgesetzes in der Fassung vom 23. August 1958 
(BGBl. I S. 614) und des Art . 2 A b s . l des Gesetzes 
zur Ausführung des Sozialgerichtsgesetzes in Bayern 
(AGSGG) vom 21. Dezember 1953 (BayBS IV S. 646) 
er läßt das Bayerische Staatsminis ter ium für Arbei t 
und soziale Fürsorge mit Zus t immung des Landtags 
des Freis taates Bayern folgende Verordnung: 

§ 1 
§ 1 der Verordnung über Zuständigkei ten in der 

Sozialgerichtsbarkeit vom 9. Apri l 1954 (BayBS IV 
S. 648) wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung t r i t t am 1. März 1969 in Kraft . 

München, den 16. J a n u a r 1969 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und soziale Fürsorge 

Dr. P i r k 1 , S taatsminis ter 

O r d n u n g 
der s t a a t l i c h e n A b s c h l u ß p r ü f u n g a n d e n F a c h 

s c h u l e n für S o z i a l p ä d a g o g i k 
Vom 17. Januar 1969 

Auf Grund der Art . 5 Abs. 2, 6 Abs. 2, 29 Abs. 2 
und 43 des Gesetzes über das Erz iehungs- und Un te r 
r ichtswesen (EUG) vom 9. März 1960 (GVB1. S. 19), 
geänder t durch Gesetze vom 30. Mai 1961 (GVB1. 
S. 148) und vom 17. November 1966 (GVB1. S. 402) e r 
läßt das Bayerische Staa tsminis ter ium für Unterr icht 
und Kul tus folgende Prüfungsordnung: 

I. Abschnitt 
Allgemeines 

§ 1 
Ort der Prüfung 

(1) Die Ausbildung zum staatlich geprüften Erzieher 
in Kindergar ten, Hort und Heim und in anderen 
sozialpädagogischen Bereichen wird durch eine s t aa t 
liche Prüfung abgeschlossen. 

(2) Die Prüfung findet an den Fachschulen für So
zialpädagogik stat t . 

§ 2 

Gliederung der Prüfung 

(1) Die Prüfung gliedert sich in zwei Prüfungsteile. 

(2) Der erste Prüfungsteil ha t vorwiegend theore
tischen Inhal t und wird am Ende der zweijährigen 
Schulausbildung abgehal ten (theoretische Prüfung). 

(3) Der zweite Prüfungsteil ha t vorwiegend metho
dischen Inhal t und wird am Ende des Berufsprakt i 
kums abgehal ten (erziehungspraktische Prüfung). 
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§ 3 
Prüfungsnoten 

Die Leistungen der Prüfungste i lnehmer sind mit 
folgenden Noten zu bewer ten : 

1 = sehr gut 
2 = gut 
3 = befriedigend 
4 = ausreichend 
5 = mangelhaft 
6 = ungenügend 

II. Abschnitt 

Theoretische Prüfung 

§ 4 
Prüfungsausschuß 

(1) Fü r die theoretische Prüf ung wird an jeder Fach
schule für Sozialpädagogik ein Prüfungsausschuß ge
bildet. 

(2) Dem Prüfungsausschuß für die theoretische P r ü 
fung gehören an 
1. der Vorsitzende, der vom Staatsminis ter ium für 

Unterr icht und Kul tus bestellt wird, 
2. der Schulleiter, der gleichzeitig s te l lver t re tender 

Vorsitzender ist, 
3. die Lehrkräf te , die den Unterr icht in den Pflicht

f ä c h e r n erteilt haben. 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur 

Wahrung des Prüfungsgeheimnisses verpflichtet. 
(4) Der Prüfungsausschuß bestellt eines seiner Mit

glieder zum Schriftführer. 
(5) Der Prüfungsausschuß entscheidet mit der Mehr

heit der Abst immenden. Bei Stimmengleichheit en t 
scheidet die S t imme des Vorsitzenden. 

(6) Ver t re ter des Schulträgers haben jederzeit Zu
tr i t t zu den Prüfungen. 

§ 5 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Schulleiter meldet die Schüler der Abschluß
klassen in Listenform dem Vorsi tzenden des P r ü 
fungsausschusses zu einem von diesem zu bes t immen
den Zei tpunkt zur Tei lnahme an der theoretischen 
Prüfung. In der Liste ist auch gegebenenfalls zu ver
merken, ob es sich u m eine Wiederholung nach § 15 
handel t oder ob Beobachtungen im Sinne des Absatz 
2 Satz 1 vorliegen. Der Prüfungsausschuß beschließt 
sodann über die Zulassung zur Prüfung. 

(2) Die Zulassung ist nu r zu versagen, wenn sich der 
Schüler durch erhebliches Fehlverhal ten für den B e 
ruf des Erziehers als ungeeignet erwiesen ha t oder 
wenn es sich u m eine nach § 15 nicht s tat thafte Wie
derholung hande ln würde . Die Versagung der Z u 
lassung ist dem Schüler, w e n n dieser nicht volljährig 
ist, seinen Erziehungsberechtigten schriftlich und mit 
Begründung mitzuteilen. 

§ 6 
Prüfungsabschnit te 

Die theoretische Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. 

§ 7 
Schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Prüfung umfaßt 
1. eine vierstündige Aufsichtsarbeit nach Wahl des 

Prüfungste i lnehmers über Allgemeine Pädagogik 
oder Jugendpflege oder Heimpädagogik oder Heil
pädagogik oder Psychologie, 

2. eine zweistündige Auf Sichtsarbeit nach Wahl des 
Prüfungste i lnehmers übe r eines der sozialen und 
berufskundlichen Fächer oder über Religions
pädagogik. 

§ 8 
Durchführung der schriftlichen Prüfung 

(1) Die Termine der schriftlichen Aufsichtsarbeiten 
werden vom Staa tsminis te r ium für Unterr icht und 
Kul tus best immt. 

(2) Die Aufgaben der schriftlichen Aufsichtsarbeiten 
werden vom Staa tsminis te r ium für Unterr icht und 
Kul tus auf Grund der Vorschläge der Fachschulen für 
Sozialpädagogik best immt. Fü r jedes Fach, das a m 
Prüfungstag zur Auswahl steht, übermi t te l t das 
S taa tsminis te r ium für Unterr icht und Kul tus den 
Fachschulen in verschlossenem Umschlag mehre re 
Aufgaben. Der Prüfungsausschuß oder von diesem 
bes t immte Lehrkräf te der Fachschule eröffnen den 
Umschlag eine Stunde vor Prüfungsbeginn und w ä h 
len je Fach eine Aufgabe zur Bekanntgabe an die 
Prüfungstei lnehmer. Diese treffen dann die ihnen 
nach § 7 obliegende Wahl. 

(3) A n jedem Prüfungstag sind vor Beginn der P r ü -
fung die Plätze zu verlosen, die die Prüfungste i lneh
mer an diesem Tag e inzunehmen haben. Die Plätze 
im Prüfungsraum sind entsprechend zu numer ieren . 
Über die Anordnung der Plätze ist ein Plan zu e r 
stellen. 

(4) Die Prüfungste i lnehmer dürfen auf die P r ü 
fungsaufgaben nicht ihren Namen, sondern lediglich 
ihre P la tznummer eintragen. Das Verzeichnis, aus 
dem sich ergibt, welche P l a t znummern die P rü fungs 
te i lnehmer gelost haben, ist vom Schulleiter ve r 
schlossen zu ve rwahren . Es darf erst geöffnet w e r 
den, wenn die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung 
feststehen. 

(5) Das von den Prüfungste i lnehmern benützte P a 
pier ist vor jeder Prüfung mit dem Schulstempel und 
einem Tagesstempel zu versehen. 

(6) Die Aufgaben werden un te r Aufsicht von zwei 
Lehrkräf ten bearbei te t . Hilfsmittel sind nicht zu
gelassen. Die aufsichtführenden Lehrkräf te haben die 
Prüfungste i lnehmer vor Beginn der Prüfung aus 
drücklich auf die Folgen eines Unterschleifs (Abs. 7) 
hinzuweisen. Es ist darauf zu achten, daß während 
der Arbeitszeit jeweils nicht mehr als ein Prüfungs
te i lnehmer den Prüfungsraum verläßt . Der Schulleiter 
ha t sich von der gewissenhaften Durchführung der 
Aufsicht zu überzeugen. 

(7) Versucht ein Prüfungste i lnehmer das Ergebnis 
der Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder B e 
nutzung von Hilfsmitteln zu beeinflussen, so ist die 
betreffende Arbei t mi t „ungenügend" zu bewer ten . 
Als versuchter Unterschleif gilt bereits der Besitz von 
Hilfsmitteln nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben. In 
schweren Fällen ist der Prüfungste i lnehmer von der 
Prüfung auszuschließen; er ha t dann die theoretische 
Prüfung nicht bestanden. Über die Bewer tung der 
Arbei t mit „ungenügend" oder den Ausschluß en t 
scheidet der Prüfungsausschuß. 

(8) Jeder Prüfungste i lnehmer ha t seine Arbei t nach 
Vollendung, spätestens jedoch am Schluß der vor 
gesehenen Arbeitszeit , an eine aufsichtsführende 
Lehrkraf t abzuliefern und sodann den Prüfungs raum 
zu verlassen. Die Lehrkräf te , welche die gefert igten 
Arbei ten entgegennehmen, haben sich zu überzeugen, 
daß alle Arbei ten abgeliefert sind. Der Zei tpunkt der 
Ablieferung ist auf jeder Arbei t anzugeben. 

(9) Die Prüfungste i lnehmer sind nicht verpflichtet, 
von jeder Arbeit zunächst einen Entwurf zu fertigen 
und dann eine Reinschrift herzustel len; sie sind aber 
darauf hinzuweisen, daß bei der Würdigung ih re r 
Leis tungen auch auf eine saubere und deutliche D a r 
stel lung gesehen werden muß. 

§ 9 
Bewer tung der schriftlichen Prüfung 

(1) Die gefertigten Aufsichtsarbeiten werden von j e 
einem Ers t - und Zwei tprüfer selbständig un te r Ver
wendung der Prüfungsnoten des § 3 bewerte t . Ers t -
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und Zweitprüfer werden vom Prüfungsausschuß be
stimmt. 

(2) Die Bewer tung hebt die Vorzüge Und Mängel 
der Arbeit hervor und schließt mit einer zusammen
fassenden Würdigung der Leis tung des Prüfungstei l 
nehmers und der Prüfungsnote ab. Bei abweichender 
Beurtei lung sollen die beiden Prüfer eine Einigung 
über die Bewer tung versuchen. Ist eine Einigung nicht 
möglich, so entscheidet der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses oder ein von diesem zu bes t immender 
Dri t tprüfer . 

(3) Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung sind in 
die Prüfungsliste einzutragen. 

§ 10 

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich für jeden 
Prüfungste i lnehmer auf P r a x i s - und Methodenlehre 
sowie nach Wahl des Prüfungste i lnehmers auf eines 
der schriftlich nicht geprüften sozialen und berufs-
kundlichen Fächer. Den Termin für die Auswah l des 
zu prüfenden sozialen oder berufskundlichen Faches 
legt der Schulleiter fest. Die mündliche Prüfung k a n n 
auch als Gruppenprüfung, jedoch für höchstens drei 
Teilnehmer, durchgeführt werden. Die Dauer der 
mündlichen Prüfung soll in jedem Fach je Tei lneh
mer nicht mehr als 10 Minuten umfassen. Für beide 
Fächer ist eine Bewer tung un te r Verwendung der 
Prüfungsnoten des § 3 zu treffen. 

(2) Die Prüfung soll nicht im Abfragen von G e 
dächtnisstoff, sondern in einer Aussprache über u m 
fassendere Fragen der einzelnen Gebiete bestehen, 
die für den Beruf des Erziehers von Bedeutung sind 
und Gelegenheit geben, auch die al lgemeine geistige 
Reife, die Auffassungsgabe und Urteilsfähigkeit des 
Prüfungstei lnehmers zu erkennen. 

§ 11 
Durchführung der mündlichen Prüfung 

(1) Den Prüfungste i lnehmern ist der Zei tpunkt der 
mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 

(2) Zur Durchführung der mündlichen Prüfung wer
den für die einzelnen Prüfungsfächer durch den P r ü 
fungsausschuß Prüfungskommissionen gebildet. Jede 
Prüfungskommission muß aus mindestens drei Mit 
gliedern bestehen, wovon ein Mitglied die Lehrkraf t 
sein muß, die im betreffenden Fach un te r r i ch t e t Diese 
Lehrkraf t führt auch das Prüfungsgespräch. 

(3) Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist in die 
Prüfungsliste einzutragen und von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission zu unterzeichnen. 

§ 12 
Ermi t t lung der Einzelnoten 

(1) Nach Durchführung der theoretischen Prüfung 
werden vom Prüfungsausschuß nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 6 aus den Ergebnissen des Jahresfor t 
gangs, der schriftlichen und der mündlichen Prüfung 
unter Verwendung der Prüfungsnoten gemäß § 3 für 
jedes Pflichtfach Einzelnoten festgelegt. Zwischen
noten dürfen nicht gegeben werden. 

(2) Die Jahresfor tgangsnoten der Prüfungste i lneh
mer werden für jedes Pflichtfach nach Maßgabe der 
vom Prüfungste i lnehmer während des letzten Schul
jahres erbrachten Leis tungen vom Prüfungsausschuß 
festgestellt. Ebenso sind die Noten aus den Pflicht
fächern, in denen n u r im ersten Schuljahr unter r ich
tet wurde , festzustellen. 

(3) Fü r die Fächer, in denen eine schriftliche Auf
sichtsarbeit gefertigt wurde , sind zur Errechnung der 
Einzelnote im Sinne des Absatzes 1 die Noten der 
schriftlichen Aufsichtsarbeit und die Jahres for tgangs
note zu addieren und durch zwei zu teilen. 

(4) Fü r die Fächer, in denen eine mündliche P r ü 
fung stat tgefunden hat , sind zur Er rechnung der 

Einzelnote die Note der mündlichen Prüfung und die 
Jahresfor tgangsnote zu addieren und durch zwei zu 
teilen. 

(5) In den Pflichtfächern, in denen weder eine schrift
liche noch eine mündliche Prüfung stat tgefunden hat , 
ist die Jahresfor tgangsnote zugleich Einzelnote im 
Sinne des Absatzes 1. 

§ 13 
Gesamtnote 

(1) Nach Fest legung der Einzelnoten wird die G e 
samtnote der theoretischen Prüfung gebildet. Dabei 
werden die Einzelnoten ohne Dezimalstellen wie folgt 
in Anrechnung gebracht : 

Deutsch zweifach 
Politische Bildung einfach 
Kulturkunde einfach 
Religionslehre u. -pädagogik einfach 
Psychologie zweifach 
Allgemeine Pädagogik einfach 
Jugendpflege einfach 
Heimpädagogik einfach 
Heilpädagogik einfach 
Geschichte der Pädagogik einfach 
Praxis- u. Methodenlehre zweifach 
Soziologie einfach 
Jugendhilfe einfach 
Gesundheitserziehung einfach 
Jugendliteratur einfach 
Berufskunde zweifach 
Kunsterziehung einfach 
Werkerziehung einfach 
Musikerziehung einfach 
Leibeserziehung einfach 

(2) In Anwendung des Teilers 24 ergibt sich für 
Notensummen 24 mit 

36 die Gesamtnote I = sehr gut bestanden, 
Notensummen 36,01 mit 

60 die Gesamtnote II = gut bestanden, 
Notensumrnen 60,01 mit 

84 die Gesamtnote III = befriedigend bestanden, 
Notensummen 84,01 mit 

108 die Gesamtnote IV = bestanden, 
Notensummen 108,01 und 

m e h r die Gesamtnote V = nicht bes tanden. 
(3) Die theoret ische Prüfung gilt auch dann als 

nicht bestanden, w e n n der Prüfungste i lnehmer in 
e inem der Fächer Pädagogik, Psychologie und Be
rufskunde die Einzelnote mangelhaft oder unge
nügend erhal ten hat . 

(4) Das Bestehen der theoret ischen Prüfung ist 
Voraussetzung für die Zulassung zum Berufsprakt i 
kum. 

§ 14 
Prüfungszeugnis und -bescheinigung 

(1) Prüfungste i lnehmer, die die theoret ische P r ü 
fung bes tanden haben, e rha l ten ein Prüfungszeugnis. 
In diesem wird auch die Te i lnahme an Wahlfächern 
und Arbeitsgemeinschaften un te r einer von der 
Schule zu treffenden Wor tbeur te i lung vermerk t . 

(2) Prüfungstei lnehmer, die die theoret ische P r ü 
fung nicht bes tanden haben, e rha l ten hierüber eine 
Prüfungsbescheinigung. 

§ 15 
Wiederholung der Prüfung 

Prüfungstei lnehmer, die die theoret ische Prüfung 
n ich t bes tanden haben, können diese ers t nach Wie
derholung der Abschlußklasse und n u r e inmal wie 
derholen. 
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I I I . Abschnit t 

Erziehungsprakt ische Prüfung 

§ 16 
Prüfungsausschuß 

(1) Für die erziehungsprakt ische Prüfung wird an 
jeder Fachschule für Sozialpädagogik ein Prüfungs
ausschuß gebildet. 

(2) Dem Prüfungsausschuß für die erz iehungs
praktische Prüfung gehören an 
1. der Vorsitzende, der vom Staatsminis ter ium für 

Unter r ich t und Kul tus bestellt wird , 
2. der Schulleiter, der gleichzeitig s te l lver t re tender 

Vorsitzender ist, 
3. die Lehrkräf te , denen die Überwachung und Be

t r euung des Begleit- und Blockprakt ikums und 
des Berufsprakt ikums obliegt, 

4. die Lehrkräf te , die den Unter r ich t in P rax i s - und 
Methodenlehre erteilen. 

Der Prüfungsausschuß m u ß in jeder Sitzung min 
destens drei Mitglieder umfassen. Würde durch Ver
hinderung eines Mitglieds diese Besetzung nicht e r 
reicht, so bes t immt der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses, bei dessen Verhinderung der s tel lver
t re tende Vorsitzende einen Lehrer der Fachschule 
ersatzweise zum Mitglied des Prüfungsausschusses. 

(3) § 4 Abs. 3 bis 6 findet entsprechende A n w e n 
dung. 

§ 17 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Schullei ter meldet die Tei lnehmer des Be
rufsprakt ikums in Listenform dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu einem von diesem zu be 
s t immenden Zei tpunkt zur erz iehungsprakt ischen 
Prüfung. In der Liste ist zu vermerken, w a n n die 
theoret ische Prüfung abgelegt w u r d e und ob U m 
stände vorliegen, die eine Entscheidung nach Absatz 
2 Nr. 2 oder 3 erforderlich machen, gegebenenfalls 
ob es sich um eine Wiederholung nach § 15 handelt , 
seit wann und wo das Berufsprakt ikum abgeleistet 
wird. 

(2) Die Zulassung ist n u r zu versagen 

1. wenn der Bewerber die theoret ische Prüfung 
nicht bes tanden hat , 

2. wenn der Bewerber nicht mindestens neun Mo
nate des Berufsprakt ikums geleistet, die gefor
der ten Berichte (§ 18 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 
Nr. 3) nicht geliefert und anbe raumte Seminar tage 
schuldhaft nicht besucht hat . 

3. wenn sich der Bewerber durch erhebliches Feh l 
verhal ten für den Beruf des Erziehers als unge
eignet erwiesen hat, 

4. wenn es sich u m eine nach § 21 nicht zulässige 
Wiederholung handeln würde . 

Die Versagung der Zulassung ist dem Bewerber , 
wenn dieser nicht voll jährig ist, seinen Erziehungs
berechtigten schriftlich und mit Begründung mi t 
zuteilen. 

§ 1 8 

Prüfungsinhal t 

(1) In der erziehungsprakt ischen Prüfung wird 
die Befähigung des Prüfungste i lnehmers zur p r a k 
tischen Erziehungsarbei t in Kindergar ten , Hort und 
Heim beurtei l t . Grundlage dieser Beurtei lung sind 
die Leistungen des Prüfungste i lnehmers 

1. während des Begleit- und Blockprakt ikums, 

2. während des Berufsprakt ikums, 

3. während eines vor dem Prüfungsausschuß durch
geführten Kolloquiums. 

(2) Die Feststel lungen zu Absatz 1 Nr. 1 werden 
getroffen durch 

1. die Beobachtung der Tät igkei t des Prüfungstei l 
nehmers wäh rend des Begleit- und Blockprakt i 
k u m s durch eine oder mehre re Lehrkräf te de r 
Fachschule ; die Beobachtungen sind in einem 
schriftlichen Bericht zusammenzufassen, der mi t 
dem Vorschlag einer Note schließt; 

2. die schriftliche Äußerung der Praxisstel len über 
Leistung und Verhal ten des Prüfungste i lnehmers 

< wäh rend des Begleit- und Blockprakt ikums; 

3. die Berichte des Prüfungste i lnehmers über das 
Begleit- und Blockprakt ikum. 

(3) Die Fests tel lungen zu Absatz 1 Nr. 2 werden 
getroffen durch 

1. die Beobachtung der Tätigkeit des Prüfungstei l 
nehmers wäh rend des Berufsprakt ikums. Die -Be
obachtung ist nach mindestens einem vorange
meldeten Besuch an der Praxisstel le durch eine 
Lehrkraf t der Fachschule auf Grund der erzie
hungsprakt ischen Leistungen des Prüfungstei l 
nehmers in einem schriftlichen Bericht zusam
menzufassen, der mit dem Vorschlag einer Note 
schließt. Bei erhebl icher Ent fernung der P r a x i s 
stelle von der Fachschule kann der P r a k t i k u m s 
besuch auf An t rag der Fachschule mit Zus t im
m u n g des Staatsminis ter iums für Unterr icht und 
Kul tus auch durch eine andere geeignete Person 
wahrgenommen werden ; 

2. die schriftliche Äußerung der Praxisstel le über 
Leistung und Verhal ten des Prüfungste i lnehmers 
wäh rend des Berufsprak t ikums; 

3. die Berichte des Prüfungstei lnehmers über das 
Berufsprakt ikum. 

(4) Das Kolloquium (Absatz 1 Nr. 3) findet im letz
ten Quar ta l des Berufsprakt ikums stat t . Der Termin 
des Kolloquiums ist dem Prüfungste i lnehmer minde 
stens 4 Wochen vorher bekanntzugeben. Das Kollo
qu ium ha t vorwiegend methodischen Inhal t ; es kann 
auch als Gruppenprüfung, jedoch für höchstens drei 
Tei lnehmer, durchgeführ t werden und dauer t je 
Prüfungste i lnehmer bis zu 30 Minuten. 

§ 19 
Bewer tung der Prüfung 

(1) Auf Grund der nach § 18 getroffenen Fests te l 
lungen und des Ergebnisses des Kolloquiums gibt 
der Prüfungsausschuß je eine Note für die Leis tun
gen des Prüfungste i lnehmers im Begleit- und Block
prak t ikum, im Berufsprakt ikum und im Kolloquium. 
Zwischennoten sind nicht stat thaft . 

(2) Der Prüfungsausschuß er rechnet sodann eine 
Gesamtnote für die erziehungsprakt ische Prüfung. 
Dabei zählt die Note für das Begleit- und Block
prak t ikum, Berufsprakt ikum und Kolloquium je 
einfach. 

(3) In Anwendung des Teilers 3 ergibt sich für die 
Notensumme 3 mit 

4,5 die Gesamtnote I = sehr gut bes tanden, 
Notensummen 4,51 mit 

7,5 die Gesamtnote II = gut bestanden, 
Notensummen 7,51 mit 

10,5 die Gesamtnote III = befriedigend bestanden, 
Notensummen 10,51 mit 

13,5 die Gesamtnote IV = bestanden, 
Notensummen 13,51 und 

mehr die Gesamtnote V = nicht bestanden. 

§20 
Prüfungszeugnis und -bescheinigung 

(1) Prüfungstei lnehmer, die auch die erz iehungs
prakt ische Prüfung bes tanden haben, erhal ten in 
gleicher Urkunde mit dem Zeugnis gemäß § 22 ein 
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Zeugnis über die Leis tungen in der erz iehungsprak
tischen Prüfung. 

(2) Prüfungste i lnehmer, welche die erziehungs
prakt ische Prüfung nicht bes tanden haben, e rha l ten 
hierüber eine Prüfungsbescheinigung. 

§ 21 

Wiederholung der prakt ischen Prüfung 

Prüfungstei lnehmer, welche die prakt ische P r ü 
fung nicht bes tanden haben, können das Berufs
p rak t ikum und das Kolloquium noch e inmal w ie 
derholen. 

IV. Abschnitt 

Erlangung der Berufsbefähigung 

§ 22 

Zeugnis 

(1) Prüfungste i lnehmern, welche die theoret ische 
und die prakt ische Prüfung bes tanden haben, ist in 
einem Zeugnis un t e r Angabe einer Gesamtprüfungs-
note zu bestätigen, daß sie die Berecht igung e rha l 
ten haben, in Kindergar ten , Hor t und Heim und in 
anderen sozialpädagogischen Bereichen tät ig zu sein 
und die Berufsbezeichnung „staatlich geprüfter E r 
zieher" zu führen (Abschlußzeugnis). 

(2) Die Gesamtprüfungsnote wi rd un te r A n w e n 
dung des Teilers zwei aus der S u m m e der Gesamt 
noten der theoret ischen und der prakt ischen P r ü 
fung auf eine Dezimalstelle errechnet . 

Es ergibt ein 

Notendurchschni t t von 1 bis 1,5 die 
Gesamtprüfungsnote I = sehr gut bestanden, 

Notendurchschni t t von 1,51 bis 2,5 die 
Gesamtprüfungsnote II = gut bes tanden, 

Notendurchschni t t von 2,51 bis 3,5 die 
Gesamtprüfungsnote III = befriedigend bestanden, 

Notendurchschni t t von 3,51 bis 4,5 die 
Gesamtprüfungsnote IV = bestanden. 

(3) Die Er rechnung der Gesamtprüfungsnote und 
die Ausstel lung des Abschlußzeugnisses obliegt dem 
für die erz iehungsprakt ische Prüfung gebildeten 
Prüfungsausschuß. 

V. Abschnitt 

Schlußbes t immungen 

§ 23 

Versäumnis 

(1) Versäumt ein Prüfungste i lnehmer Prüfungs
teile aus Gründen, die er zu ver t re ten hat , so w e r 
den die in diesen Prüfungstei len zu erbr ingenden 
Prüfungsleistungen mit der Note „ungenügend" be 
wertet . 

(2) Versäumt ein Prüfungste i lnehmer einzelne 
Prüfungsteile aus Gründen, die er nicht zu ve r t r e 
ten hat, so ha t er die ve r säumten Prüfungstei le zu 
einem späteren Zei tpunkt nachzuholen. 

(3) Der Nachweis der Verh inderung ist vom P r ü 
fungstei lnehmer unverzüglich zu erbringen, im Fal le 
der E r k r a n k u n g durch Vorlage eines ärzt l ichen 
Zeugnisses. Der Prüfungsausschuß entscheidet, ob 
der Prüfungste i lnehmer die Versäumnis zu ve r t r e 
ten hat . 

(4) Über den Zei tpunkt der Nachholung (Absatz 2) 
von schriftlichen Aufsichtsarbeiten entscheidet nach 
Bericht durch den Prüfungsausschuß das S taa t s 

minis ter ium für Unter r ich t und Kultus , das auch die 
Themen für diese Aufsichtsarbei ten best immt. Über 
den Zei tpunkt der Nachholung von mündl ichen 
Prüfungen und des Kolloquiums entscheidet der 
Prüfungsausschuß. 

(5) Tr i t t der Prüfungste i lnehmer nach Zulassung 
zur theoret ischen oder erziehungsprakt ischen P r ü 
fung zurück, so gelten für die noch nicht abgelegten 
Teile der Prüfung Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

§ 24 

Prüfungsniederschrif t 

(1) Über die gesamte Prüfung ist eine Nieder
schrift zu führen, die über alle für die Beurte i lung 
der Prüfungsleis tungen wesent l ichen Vorkommnisse 
Aufschluß gibt. Sie m u ß insbesondere en tha l ten : 

1. Die Versagung der Zulassung zur Prüfung, 

2. die Themen und Bewer tung der schriftlichen Auf
sichtsarbeiten, 

3. die Gegenstände und das Ergebnis des Kollo
quiums, 

4. die vom Prüfungsausschuß festgesetzten J a h r e s 
fortgangsnoten, Einzelnoten und Gesamtnoten, 

5. die Feststel lung von Unterschleif und Versäum
nis und deren Rechtsfolgen. 

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses oder seinem Stel lver t re ter und 
vom Schriftführer zu unterzeichnen. Die Fests te l lun
gen zu Absatz 1 Nr. 4 können auch in Form einer 
Prüfungsliste, die als Bestandtei l der Niederschrift 
gilt, geschehen. 

(3) Gesonderte Niederschrif ten sind zu führen über 

1. die schriftl ichen Prüfungen; sie haben Hinweise 
übe r die Beachtung der in § 8 vorgeschriebenen 
Förmlichkei ten und erforderlichenfalls eine ge
naue Darste l lung besonderer Vorkommnisse wie 
Unterschleif und Versäumnis zu enthal ten und 
sind von den aufsichtsführenden Lehrkräf ten zu 
unterzeichnen; 

2. die mündl iche Prüfung; sie haben deren Gegen
s tände u n d Ergebnis sowie etwaige besondere 
Vorkommnisse zu enthal ten und sind von den 
Mitgliedern der Prüfungskommission zu un te r 
zeichnen. 

(4) Die Niederschriften, Prüfungslisten, Fests tel
lungen gemäß § 18 Abs. 2 und 3 und die Prüfungs
arbei ten sind zu einer Prüfungsakte zu vereinigen. 

§ 25 

Übergangsvorschrif t 

Schulaufsichtl iche Bescheide, durch die Seminaren 
für Kindergä r tne r innen und Hor tne r innen bei ihrer 
Umwand lung in Fachschulen für Sozialpädagogik 
zugestanden wurde , ihre Abschlußklassen letztmals 
zu Ende des Schul jahres 1968/69 nach der Bekann t 
machung über die Prüfungsordnung für Kinder 
gär tner innen und Hor tner innen vom 24. März 1956 
(BayBSVK II S. 1933) zu prüfen, bleiben wirksam. 

§ 26 

Inkraf t t re ten 

Diese Prüfungsordnung t r i t t am 1. März 1969 in 
Kraft . 

München, den 17. J a n u a r 1969 

Bayerisches Staatsministerium für Unterr icht 
und Kultus 

Dr. Ludwig H u b e r, Staatsminis ter 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die B e 
kleidungsabfindung für Richter und Staats 
anwälte an bayerischen Gerichten und Staats

anwaltschaften 

Vom 21. Januar 1969 

Auf Grund der Art. 24 Abs. 1 Satz 1 und 37 Satz 2 
des Bayerischen Besoldungsgesetzes in der Neufas
sung vom 16. Juli 1965 (GVBl. S. 157) erlassen die 
Bayerischen Staatsministerien des Innern, der Justiz, 
der Finanzen und für Arbeit und soziale Fürsorge fol
gende Verordnung: 

§1 
§ 1 Abs. 2 der Verordnung über die Bekleidungs

abfindung für Richter und Staatsanwälte an bayeri
schen Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 
20. September 1960 (GVBl. S. 233) erhält folgende 
Fassung: 

„Die Bekleidungsabfindung wird nicht gewährt, 
wenn Richter oder Staatsanwälte länger als 3 Mo
nate an bayerischen Gerichten oder Staatsanwalt
schaften keinen Dienst leisten." 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1969 in Kraft. 

München, den 21. Januar 1969 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. M e r k , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 
Dr. H e l d , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministcrium der Finanzen 
Dr. P ö h n e r , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und soziale Fürsorge 

Dr. P i r k 1, Staatsminister 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Bayerischen Trennungs

geldverordnung 
Vom 24. Januar 1969 

Auf Grund der Art. 15 Abs. 1 und 19 Abs. 1 des 
Bayerischen Umzugskostengesetzes (BayUKG) vom 
14. März 1966 (GVBl. S. 101) und der Art. 22 und 25 
Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Reisekostengesetzes 
(BayRKG) vom 17. November 1966 (GVBl. S. 420) er
läßt das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
folgende Verordnung: 

g l 
Die Verordnung über das Trennungsgeld der Be

amten und Richter (Bayerische Trennungsgeldver
ordnung — BayTGV) vom 23. Dezember 1966 (GVBl. 
1967 S. 146), geändert durch die Verordnung zur Än
derung der Bayerischen Trennungsgeldverordnung 
vom 28. Dezember 1967 (GVBl. 1968 S. 5), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „an den 
Dienstort" gestrichen. 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Trennungs
geld" durch „Trennungsreisegeld" ersetzt. 

3. In § 6 Abs. 2 werden die Beträge des Trennungs
tagegeldes wie folgt ersetzt: 
11,— DM durch 13,— DM in Reisekostenstufe A, 
12,— DM durch 14,50 DM in Reisekostenstufe B, 

14,— DM durch 16,— DM in Reisekostenstufe C 
undD. 

4. In § 6 Abs. 3 werden die Beträge des Trennungs
tagegeldes wie folgt ersetzt: 
9,— DM durch 9,50 DM in Reisekostenstufe A, 
9,50 DM durch 10,50 DM in Reisekostenstufe B, 

11,— DM durch 11,50 DM in Reisekostenstufe C 
undD. 

5. In § 6 Abs. 4 werden die Beträge des Trennungs
tagegeldes wie folgt ersetzt: 
6,50 DM durch 7,— DM in Reisekostenstufe A, 
7,— DM durch 7,50 DM in Reisekostenstufe B, 
7,50 DM durch 8,— DM in Reisekostenstufe C 

undD. 

6. In § 7 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „länger als 
sieben Tage" gestrichen. 

7. In § 9 Abs. 1 wird hinter dem Wort „Dienstreisen" 
das Komma durch einen Punkt ersetzt; die nach
folgenden Worte werden gestrichen. 

8. In § 9 Abs. 2 werden die Sätze 1 und 2 durch fol
genden neuen Satz ersetzt: 
„Ist der Beamte an einem Kalendertag aus dienst- . 
liehen Gründen länger als elf Stunden vom Wohn
ort abwesend, so erhält er für diesen Tag einen 
Verpflegungszuschuß von 2,50 DM oder, wenn er 
einen Hausstand hat (Art. 7 Abs. 3 BayUKG) oder 
mit einer der in § 6 Abs. 2 bezeichneten Personen 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, einen solchen 
von 3,50 DM." 

9. In § 9 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „unter Ab
zug des Eigenanteils (Absatz 1)" gestrichen. 

10. § 9 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
„(6) Muß der Beamte aus dienstlichen Gründen i 

am Dienstort übernachten, so wird ihm neben der 
Entschädigung nach den Absätzen 1 bis 5 eine wei
tere Entschädigung in Höhe des bei Dienstreisen 
zustehenden Übernachtungsgeldes (Art. 10 Abs. 2 
BayRKG) gewährt." 

11. In § 9 Abs. 7 werden die Worte „als Trennungs
tagegeld zustehen würde (§ 6)" durch folgende 
Worte ersetzt: 
„als Trennungstagegeld (§§ 6 und 7) und Reisebei
hilfe (§ 8) zustehen würde". 

12. In § 11 Abs. 1 wird die Zahl „20" durch die Zahl 
„30" ersetzt. 

13. In § 11 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 
„(4) Ist der Hausstand des Beamten aus Anlaß 

der aus dienstlichen Gründen erfolgten Versetzung 
seines bisher an demselben Dienstort im öffent
lichen Dienst beschäftigt gewesenen Ehegatten an 
dessen neuen Dienstort verlegt worden, kann dem 
Beamten für die Dauer einer weiteren Verwen
dung bei seiner bisherigen Beschäftigungsbehörde, 
längstens jedoch für zwölf Monate, Trennungs
geld gewährt werden, Trennungsreisegeld (§ 5) 
wird nicht gewährt; an seine Stelle tritt Tren- j 
nungstagegeld (§ 6). Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend, wenn der Hausstand aus Anlaß der Ab
ordnung oder der Aufhebung einer Abordnung des 1 
Ehegatten des Beamten verlegt wird." 
Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

14. § 14 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Weist der Beamte nach, daß die Voraussetzungen i 
für die Bewilligung des Trennungsgeldes bereits 
früher erfüllt waren, kann Trennungsgeld ab dem j 
früheren Zeitpunkt, frühestens jedoch ab dem 
Ersten des dritten Monats vor dem Antragsmonat 
bewilligt werden." 
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§2 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1969 in Kraft. Die Frist für das Gewähren von 
Trennungsgeld nach § 11 Abs. 4 BayTGV in der 
Fassung des § 1 Nr. 13 beginnt für Beamte, deren 
Hausstand vor dem 1. Januar 1969 verlegt worden 
ist, am 1. Januar 1969. 

München, den 24. Januar 1969 
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. P ö h n e r , Staatsminister 

Bericht igungen 

Bei der Bekanntmachung des Gesetzes zur Aus
führung des Fleischbeschaugesetzes (AGFIBG) vom 
13. Dezember 1968 (GVB1. S. 403) treten in Art. 1, 
Zeile 3 an die Stelle der Worte „18. April 1968 
(BGBl. I S. 305)" die Worte „24. Mai 1968 (BGBl. I 
S. 503)". 

Bayerische Staatskanzlei 
* 

Die Verordnung über die Verwaltung und den Be
trieb der Sparkassen — Sparkassenordnung (SpkO) — 
vom 27. November 1968 (GVB1. S. 426) ist wie folgt zu 
berichtigen: 
1. § 21 Abs. 3 Satz 5 muß richtig lauten: „Der Vermerk 

darf nur mit Genehmigung des Gegenvormunds 
oder des Vormundschaftsgerichts oder, wenn er auf 
Anordnung der Aufsichtsbehörde eingetragen wur
de, nur mit deren Genehmigung gelöscht werden." 

2. Zur Behebung von Druckfehlern werden in § 31 
Abs. 1 Buchst, a die Wörter „mehr als" gestrichen; 

in § 31 Abs. 1 Buchst, d muß es statt „200 Mio DM" 
richtig „2000 Mio DM" heißen. 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
I. A. gez. Dr. R i e d 1, Ministerialdirektor 

In § 48 Abs. 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur 
Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes (LVBayJG) 
vom 10. Dezember 1968 (GVB1. S. 351) muß es statt 

„Starke Rothirsche sowie Rot
hirsche der Klasse IIa mit 
einem Geweihgewicht von 
3,0 kg und mehr, gebietsweise 
von 3,5 kg und mehr 1. Aug. bis 15. Okt. 
Mittlere Rothirsche 1. Aug. bis 31. Dez. 
Geringe Rothirsche 1. Aug. bis 15. Jan. 
IIa- und Hb-Hirsche 1. Aug. bis 31. Dez. 
IHa- und IIIb-Hirsche 1. Aug bis 15. Jan." 

richtig heißen: 
„Starke Rothirsche (Klasse I) 
sowie Rothirsche der Klasse IIa 
mit einem Geweihgewicht von 
3,0 kg und mehr, gebietsweise 
von 3,5 kg und mehr 1. Aug. bis 15. Okt. 
Mittlere Rothirsche 
(Klasse IIa und IIb) 1. Aug. bis 31. Dez. 
Geringe Rothirsche 
(Klasse IHa und IHb) 1. Aug. bis 15. Jan." 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

I. A. H o p f n e r , Ministerialdirektor 
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